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Bei 30 ist Schluss.

Das stimmt so nicht. kleiner gruener Frosch hat dazu schon detaillierteres geschrieben. Auch
aus schulorganisatorischen, baulichen oder pädagogischen Gründen darf die eigentliche
Klassenzahl unterschritten werden. Die entsprechende Verordnung gibt hierfür auch keine
Höchstzahl von Schülern pro Klasse vor, bis zu der das zulässig wäre. Da laut Eingangsthread
die Nachbarschulen ähnlich voll sind und die baulichen Voraussetzungen keine 3. Klasse
ermöglichen, dürfte die Bildung von nur 2 Klassen hier durchaus zulässig sein.
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